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erforderlichen Informationen schriftlich zu melden. Anzugeben 

sind dabei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum Auftreten der 

Störung geführt haben, die Erscheinungsweise sowie die 

Auswirkungen der Störung. Er wird hierzu, wenn nichts anderes 

vereinbart ist, die entsprechenden Formulare und Verfahren des 

Anbieters nutzen. Der Kunde hat darüber hinaus den Anbieter 

auch im Übrigen soweit erforderlich bei der Beseitigung von 

Störungen zu unterstützen. 

11.7 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde alle vom 

Anbieter übergebenen Unterlagen, Informationen und Daten bei 

sich so verwahren, dass diese bei Beschädigungen oder Verlust 

von Datenträgern rekonstruiert werden können.  

12. Rechtsmängel 

12.1 Der Anbieter haftet dem Kunden gegenüber für eine durch 

seine Leistung erfolgte Verletzung von Rechten Dritter nur, soweit 

die Leistung durch den Kunden vertragsgemäß, insbesondere im 

vertraglich vorgesehenen Nutzungsumfeld eingesetzt wird. Die 

Haftung für die Verletzung Rechte Dritter ist ferner beschränkt auf 

Rechte Dritter innerhalb der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraumes sowie am Ort der vertrags-

gemäßen Nutzung der Leistung. Ziffer 6.3.2 gilt entsprechend. 

12.2 Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden geltend, dass eine 

Leistung des Anbieters seine Rechte verletzt, ist der Kunde 

verpflichtet unverzüglich den Anbieter zu benachrichtigen. Der 

Anbieter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, soweit zulässig die 

geltend gemachten Ansprüche auf seine Kosten abzuwehren. 

12.3 Werden durch eine Leistung des Anbieters Rechte Dritter 

verletzt, wird der Anbieter nach eigener Wahl und auf eigene 

Kosten: 

 dem Kunden das Recht zur Nutzung der Leistung verschaffen 

oder 

 die Leistung rechtsverletzungsfrei gestalten oder 

 die Leistung unter Erstattung der dafür vom Kunden 

geleisteten Vergütung (abzüglich einer angemessenen 

Nutzungsentschädigung) zurücknehmen, wenn der Anbieter 

keine andere Abhilfe mit angemessenem Aufwand erzielen 

kann. 

Die Interessen des Kunden werden dabei angemessen berück-

sichtigt. 

12.4 Ansprüche des Kunden wegen Rechtsmängeln verjähren 

entsprechend Ziffer 6.3.3. Für Schadens- und Aufwendungsersatz-

ansprüche gilt ergänzend Ziffer 13.  

13. Haftung 

13.1 Der Anbieter haftet auf Schadensersatz: 

 für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursachten Schäden, 

 nach dem Produkthaftungsgesetz und 

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die der Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 

13.2 Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit, soweit er oder 

seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine 

wesentliche Vertragspflicht (sog. Kardinalpflicht) verletzt haben, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 

Einhaltung (wie z.B. im Falle der Verpflichtung zur mangelfreier 

Leistung) der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die 

Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

Soweit der Anbieter für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung 

bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und 

vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für sonstige, 

entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen. Für einen einzelnen 

Schadensfall wird die Haftung auf den Vertragswert begrenzt.  

13.3 Für die Verjährung gilt Ziffer 6.3.3 entsprechend. 

13.4 Bei Verlust von Daten haftet der Anbieter nur für denjenigen 

Aufwand, der für die Wiederherstellung der Daten bei ordnungs-

gemäßer Datensicherheit durch den Kunden erforderlich ist. Bei 

leichter Fahrlässigkeit des Anbieters tritt diese Haftung nur ein, 

wenn der Kunde unmittelbar vor der zum Datenverlust führenden 

Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt 

hat. 

13.5 Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsan-

sprüche des Kunden gegen den Anbieter gilt Ziffer 13.1 - 13.3 

entsprechend. 

14. Verschiedenes 

14.1 Änderungen und Ergänzungen des zwischen den Parteien 

geschlossenen Vertrages sowie des Leistungsscheins und 

eventueller Nachträge sollen nur schriftlich vereinbart werden. 

Mündliche Absprachen gelten nur, wenn sie binnen sieben 

Kalendertagen schriftlich durch den Anbieter bestätigt werden; ein 

Fax bzw. eine E-Mail genügt diesem Schriftformerfordernis. 

14.2 Der Anbieter und der Kunde sind verpflichtet über Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse sowie über sonstige als vertraulich 

bezeichnete Informationen, die im Zusammenhang mit ihrem 

Vertragsverhältnis bzw. der daraus resultierenden  Vertragsbe-

ziehung bekannt werden, Stillschweigen zu wahren. Die 

Weitergabe solcher Informationen an Personen, die nicht an dem 

Abschluss, der Durchführung oder der Abwicklung des Vertrags-

verhältnisses beteiligt sind, darf nur mit schriftlicher Einwilligung 

des Vertragspartners erfolgen. Soweit nichts anderes vereinbart 

ist, endet diese Verpflichtung nach Ablauf von fünf Jahren ab 

Bekanntwerden der jeweiligen Information, nicht jedoch vor 

Beendigung des zwischen dem Anbieter und dem Kunden 

bestehenden Vertragsverhältnisses. 

14.3 Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten zugreifen 

kann, die auf Systemen des Kunden gespeichert sind, wird er 

ausschließlich als Auftragsdatenverarbeiter tätig (§ 11 Abs. 5 

BDSG) und diese Daten nur zur Vertragsdurchführung verarbeiten 

und nutzen. Der Anbieter wird die gesetzlichen Erfordernisse der 

Auftragsdatenverarbeitung und Weisungen des Kunden (z.B. zur 

Einhaltung von Lösch- und Sperrpflichten)  für den Umgang mit 

diesen Daten beachten. Der Kunde trägt etwaige nachteilige 
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Folgen solcher Weisungen für die Vertragsdurchführung. Details 

für den Umgang mit personenbezogenen Daten werden die 

Vertragspartner soweit gemäß § 11 Abs. 2 BDSG oder sonstiger 

Rechtsnormen notwendig, vor der Zugriffsmöglichkeit des 

Anbieters schriftlich vereinbaren. Die Vertragspartner werden 

diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und eventuell 

eingesetzten Dritten auferlegen. 

14.4 Dem Anbieter und dem Kunden ist bekannt, dass eine 

elektronische und unverschlüsselte Kommunikation (z.B. per E-

Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei dieser Art der 

Kommunikation werden weder der Anbieter, noch der Kunde 

daher Ansprüche geltend machen, die durch das Fehlen einer 

Verschlüsselung begründet sind, außer soweit zuvor eine 

Verschlüsselung vereinbart worden ist.  

14.5 Sämtliche Vertragsverhältnisse der Parteien unterliegen 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 

Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über Verträge 

über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

15.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den 

Vertragsverhältnissen der Parteien, ist der Sitz des Anbieters. 

15.2 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den 

Vertragsverhältnissen der Parteien sowie für Streitigkeiten in 

Bezug auf das Entstehen und die Wirksamkeit dieser 

Vertragsverhältnisse ist gegenüber Kaufleuten, einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen, der Sitz des Anbieters. Der Anbieter ist jedoch 

berechtigt, den Kunden an seinem Sitz zu verklagen. 


